
2.2.6 Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten 

Vom 01.02.1995, ETS/STE Nr. 157 (BGBl. 1997 II S. 1408) 

Die Mitgliedstaaten des Europarats und die anderen Staaten, die dieses Rahmenübereinkommen 

unterzeichnen, 

(…) 

in der Erwägung, daß eine pluralistische und wahrhaft demokratische Gesellschaft nicht nur die 

ethnische, kulturelle, sprachliche und religiöse Identität aller Angehörigen einer nationalen Minderheit 

achten, sondern auch geeignete Bedingungen schaffen sollte, die es ihnen ermöglichen, diese Identität 

zum Ausdruck zu bringen, zu bewahren und zu entwickeln; 

(…) 

Abschnitt II 

Artikel 5 

1. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Bedingungen zu fördern, die es Angehörigen nationaler  

Minderheiten ermöglichen, ihre Kultur zu pflegen und weiterzuentwickeln und die wesentlichen 

Bestandteile ihrer Identität, nämlich ihre Religion, ihre Sprache, ihre Traditionen und ihr kulturelles 

Erbe, zu bewahren. 

(…) 

Artikel 6 

1. Die Vertragsparteien fördern den Geist der Toleranz und des interkulturellen Dialogs und treffen 

wirksame Maßnahmen zur Förderung der gegenseitigen Achtung und des gegenseitigen 

Verständnisses sowie der Zusammenarbeit zwischen allen in ihrem Hoheitsgebiet lebenden Menschen 

unabhängig von deren ethnischer, kultureller, sprachlicher oder religiöser Identität, und zwar 

insbesondere in den Bereichen Bildung, Kultur und Medien. 

2. Die Vertragsparteien verpflichten sich, geeignete Maßnahmen zu treffen, um Menschen zu 

schützen, die wegen ihrer ethnischen, kulturellen, sprachlichen oder religiösen Identität 

diskriminierenden, feindseligen oder gewalttätigen Handlungen oder der Androhung solcher 

Handlungen ausgesetzt sein können. 

Artikel 7 

Die Vertragsparteien stellen sicher, daß das Recht aller Angehörigen einer nationalen Minderheit, sich 

friedlich zu versammeln und sich frei zusammenzuschließen, sowie ihr Anspruch auf freie 

Meinungsäußerung und auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit geachtet werden. 

Artikel 8 

Die Vertragsparteien verpflichten sich anzuerkennen, daß jede Person, die einer nationalen Minderheit 

angehört, das Recht hat, ihre Religion oder Weltanschauung zu bekunden sowie religiöse 

Einrichtungen, Organisationen und Vereinigungen zu gründen. 

Artikel 12 



1. Die Vertragsparteien treffen erforderlichenfalls Maßnahmen auf dem Gebiet der Bildung und der 

Forschung, um die Kenntnis der Kultur, Geschichte, Sprache und Religion ihrer nationalen 

Minderheiten wie auch der Mehrheit zu fördern. 

(…) 

Artikel 17 

1. Die Vertragsparteien verpflichten sich, nicht in das Recht von Angehörigen nationaler Minderheiten 

einzugreifen, ungehindert und friedlich Kontakte über Grenzen hinweg zu Personen herzustellen und 

zu pflegen, die sich rechtmäßig in anderen Staaten aufhalten, insbesondere zu Personen mit derselben 

ethnischen, kulturellen, sprachlichen oder religiösen Identität oder mit demselben kulturellen Erbe. 

(…) 

 


